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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen zu. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen zu. 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen zu. 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit den Zie-
len und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
 
 
Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen zu. 
 
 
Zu II. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 
Die Gemeinde hat sich entschieden, den Bebauungsplan Nr. 26 im Regelver-
fahren nach § 2 BauGB fortzuführen. Dadurch ergibt sich für die Gemeinde die 
Möglichkeit, auch Außenbereichsflächen und ggf. nach § 34 bebaubare Flä-
chen in den Plan mit einzubeziehen und auf diesen Flächen ebenfalls die Art 
der baulichen Nutzung zu steuern. 
 
Zu III. Planerische Festsetzungen 
Die Festsetzungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzung in dem Sonstigen 
Sondergebiet orientieren sich, abgesehen von der Zulässigkeit von untergeord-
neten Ferienwohnungen, an dem Nutzungskatalog eines Allgemeinen Wohn-
gebietes nach § 4 BauNVO. Der Verordnungsgeber benennt die nebenstehen-
den Nutzungen als allgemein bzw. ausnahmsweise zulässig in einem Allgemei-
nen Wohngebiet und betrachtet sie daher als prinzipiell vereinbar mit der Wohn-
nutzung. Weiterhin wird auf den im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
erforderlichen Nachweis nach TA-Lärm zur Einhaltung der Immissionsricht-
werte hingewiesen. Die untere Immissionsschutzbehörde äußert keine Beden-
ken. 
Die Gemeinde hat sich aufgrund der erhobenen, bestehenden Nutzungen dazu 
entschieden, zusätzlich Anlagen für die Tierhaltung sowie land- und forstwirt-
schaftliche Nebenerwerbsstellen allgemein zuzulassen. Damit wird der dörfli-
che Charakter erhalten und ein Nutzungskatalog in Anlehnung an das Dörfliche 
Wohngebiet nach § 5a BauNVO festgesetzt. Dem spezifisch auf die Ortslage 
abgestimmten Nutzungskatalog wird mit der Festsetzung eines Sonstigen Son-
dergebietes mit der Zweckbestimmung „Ländliches Wohnen mit Beherbergung“ 
Rechnung getragen.  
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Zu 2.1 
Die Gemeinde hat die entsprechende Festsetzung getroffen, um alle Grund-
stückseigentümer in der Ortslage Warnkenhagen die gleichen Voraussetzun-
gen zu gewähren. Wie in der Begründung ausgeführt, ist bei dem „eigentümer-
begleiteten Ferienwohnen“ nicht mit erheblichen bodenrechtlichen Spannun-
gen und Nutzungskonflikten zu rechnen. Außerdem werden Ferienwohnungen 
nur als in der Geschossfläche untergeordnet zugelassen. 
 
Zu 2.5 
Die Angaben werden in Übereinstimmung gebracht. 
 
 
Brandschutz 
Die Gemeinde nimmt die allgemeinen Hinweise zum Brandschutz zur Kenntnis 
und beachtet diese. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der 
Planung wird die freiwillige Feuerwehr Kalkhorst ebenfalls beteiligt werden. 
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Untere Denkmalschutzbehörde 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ausführungen werden in die Planung aufgenommen. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass seitens der unteren Immis-
sionsschutzbehörde keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde stellt klar, dass mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 26 keine 
Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB vorbereitet werden. Entsprechend werden keine 
Beseitigungen geschützter Bäume vorbereitet. Es wird daher auf die Erhebung 
des Baumbestandes verzichtet. Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfah-
rens ist zu prüfen, ob gesetzlich geschützte Bäume beeinträchtigt werden. 
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Die allgemeinen Hinweise zu Baumfällanträgen werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
Die Gemeinde stellt klar, dass mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 26 keine 
Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB vorbereitet werden. Entsprechend werden keine 
Beseitigungen geschützter Alleen vorbereitet. Es wird daher auf die Erhebung 
des Baumbestandes verzichtet. Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfah-
rens ist zu prüfen, ob gesetzlich geschützte Alleen beeinträchtigt werden. 
 
 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise auf eine Befreiung durch die untere Naturschutzbe-
hörde werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde stellt klar, dass mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 26 keine 
Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB vorbereitet werden. Aus der Planung folgen keine 
konkreten baulichen Vorhaben, die im Hinblick auf den Artenschutz untersucht 
werden könnten. Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kann somit logi-
scher Weise nur im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens durchgeführt 
werden. 
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Der Verweis auf § 44 BNatSchG wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde stellt klar, dass mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 26 keine 
Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB vorbereitet werden. Es ergeben sich durch die 
Planung daher auch keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen 
auf Biotope.  
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Untere Straßenverkehrsbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände erhoben werden. 
 
Der Hinweis auf § 45 Abs. 6 StVO wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Straßenaufsichtsbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
Straßenbaulastträger 
Der Hinweis auf Genehmigung beim Fachdienst Kreisinfrastruktur wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
FD Kataster und Vermessung 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet diverse 
Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes befinden. Die Hinweise zum 
Erhalt dieser werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Übereinstimmung der Planungsun-
terlagen mit dem aktuellen Liegenschaftskataster nicht geprüft wurde. 
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Die Gemeinde Kalkhorst setzt sich im Folgenden mit der abgegebenen Stel-
lungnahme auseinander. 
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Die Gemeinde nimmt die gegebenen Bedenken zum Anlass, die Bestandsauf-
nahme um die Unterscheidung zwischen formeller und materieller Legalität zu 
ergänzen. 
 
Materieller Bestandsschutz liegt vor, wenn es eine Übereinstimmung mit dem 
damals geltenden materiellen Baurecht zu irgendeinem Zeitpunkt seit Errich-
tung des Bauwerks gab. Die Gemeinde geht davon aus, dass die erhobenen 
Nutzungen materiellen Bestandsschutz genießen, da es sich in der Ortslage 
Warnkenhagen vermutlich um eine sog. Gemengelage nach § 34 BauGB han-
delt. Gleichzeitig weist die Gemeinde jedoch darauf hin, dass sie keine Hand-
habe hat, den Zeitpunkt einer Nutzungsaufnahme von Ferienwohnungen, 
bspw. durch Rechnungsbelege, in Erfahrung zu bringen. Die Nachweispflicht 
über die Nutzungsaufnahme, der eine materielle Legalität zu Grunde liegen 
soll, liegt bei den jeweiligen Eigentümern. Demzufolge kann die Bestandsauf-
nahme nur ein Hinweis auf die Nutzungen mit materiellem Bestandsschutz ge-
ben und nicht als abschließend und verbindlich betrachtet werden. Im jeweili-
gen Einzelfall ist durch den Eigentümer der Anspruch auf materiellen Bestands-
schutz nachzuweisen. 
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Mit der Festsetzung des Sonstigen Sondergebietes ist je Wohngebäude max. 
eine in der Geschossfläche untergeordnete Ferienwohnung zulässig. Im Ver-
gleich zu den tatsächlichen Nutzungen besteht daher zwar eine Beschränkung, 
jedoch keine generelle Unzulässigkeit der Ferienwohnungen. Somit darf bestrit-
ten werden, dass es sich um eine „erhebliche Minderung der Grundstücks-
werte“ handelt. Vielmehr ist der Beschränkung der Nutzung als Ferienwohnun-
gen die Stärkung der Wohnnutzung und der damit verbundenen Möglichkeit zur 
Vermietung bzw. Verkauf an ortsfeste Bewohner gegenzurechnen. Der § 42 
BauGB erfordert eine „nicht nur unwesentliche Wertminderung des Grund-
stücks“. Ob diese tatsächlich besteht, ist ggf. gutachterlich zu prüfen. 
 
Die Gemeinde hat sich entschieden, von Festsetzungen zum sog. erweiterten 
Bestandsschutz nach § 1 Abs. 10 BauNVO abzusehen. Gemäß dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.03.2016 (4 BN 1.16) stehen der passive 
und der erweiterte Bestandsschutz in keinem Vorrang-Nachrang-Verhältnis, 
sondern sind im Rahmen der Abwägung zu beurteilen. Für die vorliegende Pla-
nung bedeutet dies, dass die Gemeinde die Wahrung des Ortscharakters als 
ländlichen Wohnort höher bewertet als die Gewährung und damit Festschrei-
bung von Ferienwohnnutzungen, die die Gefahr bergen, die Ortslage Warnken-
hagen nachhaltig in eine städtebaulich ungewünschte Prägung zu führen. 
Durch die Beschränkung auf den passiven Bestandsschutz räumt die Ge-
meinde den Eigentümern die weitere Nutzung der Ferienwohnungen ein, ver-
folgt jedoch auch das langfristige Ziel, die Ortslage Warnkenhagen in Richtung 
des festgesetzten Nutzungskataloges zu entwickeln. 
 
Ob auch ein Entschädigungsanspruch für die Aufhebung oder Änderung einer 
noch nicht ausgeübten, aber materiell-rechtlich genehmigungsfähigen, Nut-
zung besteht, ist im jeweiligen Einzelfall, auch unter Nachweisführung durch 
den Eigentümer, zu prüfen. Eine abschließende Bewertung, ob Entschädi-
gungsansprüche vorliegen, kann nicht durch die Gemeinde geleistet werden, 
sondern muss einem juristischen Verfahren vorbehalten bleiben. 
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Die Gemeinde weist den Vorwurf, dass der Planung „kein durchdachtes plane-
risches Konzept und keine ordnungsgemäße Abwägung“ zugrunde liegt, ent-
schieden zurück. Wie bereits in der Begründung ausgeführt, hat die Gemeinde 
verschiedene Baugebietsausweisungen geprüft, auch in Hinblick auf die priva-
ten Interessen der Grundstückseigentümer. Die Gemeinde verfolgt das städte-
bauliche Ziel, die Standorte für Ferienwohnen/Tourismus einerseits und Dau-
erwohnen andererseits im Gemeindegebiet zu definieren. Um den Wohnstand-
ort Warnkenhagen zu stärken, böte sich daher die allgemeine Unzulässigkeit 
von Ferienwohnungen an. Die Gemeinde hat aber gerade vor dem Hintergrund 
der tatsächlichen Verhältnisse und der privaten Interessen der Grundstücksei-
gentümer davon Abstand genommen und sich entschieden, untergeordnete 
Ferienwohnungen zuzulassen. 
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Die Gemeinde nimmt die Vollmacht zur Kenntnis. 
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Die Gemeinde stellt klar, dass mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 26 nicht 
die Grenzen der für eine Bebauung zulässigen Flächen verändert werden. Der 
festgesetzte Geltungsbereich orientiert sich an der vorhandenen Bebauung, hat 
jedoch keinen Einfluss auf die Zulässigkeit von Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB 
im Hinblick auf die überbaubare Grundstücksfläche, das Maß der baulichen 
Nutzung und die Bauweise. Lediglich die Art der baulichen Nutzung wird im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 26 geregelt. 
Sofern für die Grundstücke Baugenehmigungen vorliegen, fallen diese unter 
den Bestandsschutz und werden von der Planung nicht berührt. 


